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Fit gegen Krisen im Zeitalter der Digitalisierung:
Der „Ordentliche Kaufmann 4.0“ und (ökonomische) 

Nachhaltigkeit1

Josef Scherer2

Die derzeitigen Megatrends „Digitalisierung, Globalisierung, Regulierung 
(Governance-, Risiko- und Compliancemanagement („GRC“)) und 
Fachkräftemangel“ stellen hohe neue Anforderungen an Governance-Strukturen 
des „Ordentlichen Kaufmanns“ und seiner Organisation. Aufgrund der bestehenden 
Rechtslage hat der „Ordentliche Kaufmann“ bereits jetzt die Pflicht, sich angemessen 
um Analyse, Bewertung und Ableitung von Steuerungsmaßnahmen bzgl. der 
disruptiven Entwicklungen bei Digitalisierung und GRC zu kümmern, um das 
oberste Ziel der Organisation, seiner Leitung sowie der meisten seiner Stakeholder 
(interessierten Gruppen) zu erreichen: Nachhaltige Unternehmenssicherung und 
Unternehmenswertsteigerung!

The current megatrends digitization, globalization, regulation (governance, risk and 
compliance management ("GRC") and the shortage of skilled workers make high 
new demands on the governance structures of the "prudent businessman" and his 
organization. Due to the existing legal situation, the "prudent businessman" already has 
the duty to appropriately take care of the analysis, evaluation and derivation of control 
measures regarding the disruptive developments in digitization and GRC, the primary 
objective of the organization, its management and most of its stakeholders (interested 
groups): Sustainable guarantee of a continued existence and increased corporate value!

Digitalisierung, Ordentlicher Kaufmann, Nachhaltigkeit, GRC

Digitization, prudent businessman, sustainability, GRC
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Megatrends und Standardisierung 
von Unternehmensführung („GRC“)

Die derzeitigen Megatrends [1] „Digitalisierung, 
Globalisierung, Regulierung (Governance-, 
Risiko- und Compliancemanagement („GRC“)) 
und Fachkräftemangel“ stellen hohe neue 
Anforderungen an Governance-Strukturen des 
„Ordentlichen Kaufmanns“ [2], um nachhaltig 
erfolgreich zu existieren [3].

Aufgrund einiger prominenter Fälle spricht 
sich mittlerweile zudem sehr schnell herum, 
dass viele Pflichtverstöße / Managementfehler, 
die früher noch toleriert oder nicht konsequent 
verfolgt wurden, nun jedoch empfindlich 
geahndet werden.

Bereits Anfang der 2000er-Jahre tauchten 
die ersten Gerichtsentscheidungen gegen 
Geschäftsleitungen mit dem Vorwurf der 
unterlassenen Einrichtung eines Risiko-
Managementsystems auf [4].

Auf internationaler Ebene (ISO) und auf 
deutscher Ebene über die DIN werden 
derzeit die Standards ISO 37001 Anti-
Korruptions-Managementsystem, ISO 37002 
Whistleblowing-Managementsystem, ISO 
37301 Compliance-Managementsystem, ISO 
37003 Anti-Fraud sowie ISO 31022 Legal 
Risk Management Controls neu entstehen bzw. 
überarbeitet [5].

Austrian Standards International erarbeitet 
eine auf der ISO 31000:2018 beruhende 
zertifizierbare ÖNORM 4901 ff. zum Risiko-
Managementsystem [6].

Corporate Governance heißt in etwa „Ange-
messene Interaktion zwischen den Organen 
[Gesellschafter, Leitung (Vorstand / Geschäfts-
führer) und Aufsichtsgremium (Aufsichts-
rat / Beirat)] sowie ordnungsgemäße Unterneh-
mensführung und -überwachung“ [7, 8].

Governance ist mehr als Management:

Governance soll auch gesellschaftliche 
 Verantwortung (Corporate Social Responsibil-
ity (CSR) mit ökonomischer, sozialer und ökol-
ogischer Nachhaltigkeit) und Integrität / Ethik 
umfassen.

Governance, Risk und Compliance 
„zusammen“, also „GRC“, ist u.U. etwas anderes 
als die Summe dieser drei Komponenten. 
Eine Legal-Definition gibt es hier nicht. GRC 
könnte (leider etwas komplex) mit „Integre, 
nachhaltige, complianceorientierte und 
risikobasierte Interaktion der Organe und 
Unternehmensführung und -überwachung“ 
übersetzt werden.

Die Begründung, weshalb Governance 
complianceorientiert sein muss: Compliance 
bildet generell den rechtlichen, zwingenden 
Rahmen für unternehmerisches Handeln.

Risikobasiert muss Unternehmensführung sein, 
weil andernfalls nicht wie ein „gewissenhafter“ 
Unternehmer, Vorstand, Geschäftsführer 
agiert werden würde: Gefahren (und Chancen) 
zu identifizieren, bewerten und steuern, ist 
Voraussetzung für angemessene Entscheidungen 
und die Erreichung der Ziele.

Wissenschaft und Lehre, Berater und Praxis 
bieten zahlreiche weitere, differierende 
Beschreibungen von „GRC“ an [9].

Der Normenausschuss 175-00-01 AA der DIN 
erarbeitet derzeit die ISO 37000: Guidance 
for the Governance of Organizations [10]. 
Ebenso wird derzeit der Deutsche Corporate 
Governance Kodex überarbeitet. Dabei gibt 
es viele kritische Diskussionen [11]. Auch im 
Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Social 
Responsibility gibt es zahlreiche äußerst aktuelle 
Standards auf UN-, OECD- und nationaler 
Ebene [12].

Der ordentliche Kaufmann und seine 
Pflichten

Der „Ordentliche Kaufmann“ erlebt derzeit eine 
Renaissance. Er vereinte stets theoretische und 
praktische Fähigkeiten bzgl. wirtschaftlicher 
und betrieblicher Prozesse, um Anforderungen 
und Ziele diverser Interessensgruppen zu 
erfüllen, mit (Charakter-) Eigenschaften wie 
Vertrauenswürdigkeit, Organisationstalent, 
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, 
Fleiß, Mut und Integrität.

„Die große Verunsicherung der deutschen 
Manager“ titelte ein Bericht der Süddeutschen 
Zeitung [13]. Die Verunsicherung aufgrund 
aktueller Rahmenbedingungen führe zu 
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wachsender Lähmung oder Aktionismus 
bei den Entscheidern und einem „sinkenden 
Rationalisierungsstandard“ mit der Folge 
vermehrter Fehlentscheidungen [13].

Der Bedarf an flexiblen und kreativen Lösungen 
steht in der Praxis häufig vermeintlich im 
Gegensatz zu immensen Anforderungen aus der 
wachsenden Regulierung mit der Konsequenz, 
dass aus Angst vor Fehlern und Sanktionen oft 
die beschriebene Lähmung und das Drücken 
vor Verantwortung oder paradoxerweise 
Schnellschüsse aus der Hüfte und Aktionismus 
zu beobachten sind.

Eine Lösung bietet nachfolgend dargestellter 
Ansatz, dass GRC und Business Judgment 
Rule transparent und strukturiert den Rahmen 
stecken, um dem Entscheider Sicherheit 
und Leitplanken zu geben und ihn innerhalb 
des gesteckten Rahmens unter dem Gefühl, 
vernünftig und sicher zu agieren, umso kreativer 
denken, entscheiden und handeln lassen.

Viele gesetzliche Vorschriften, welche über 
Einzelfall-Judikatur mit zahllosen Beispielen 
zwingende Regeln in allen Bereichen 
unternehmerischer Tätigkeit [14] aufstellen, 
verlangen vom Ordentlichen Kaufmann, 
Vorstand, Geschäftsführer, Aufsichtsrat, dass er 
gewissenhaft zu agieren habe (§§ 347 HGB, 43 
GmbHG, 93, 116 AktG).

Zahlreiche (inter-)nationale Standards diverser 
Institutionen (ISO / IDW / DIIR / COSO / OECD / 
etc.) versuchen für jeden Unternehmensbereich 
darzustellen, wie die entsprechenden Abläufe 
und Komponenten organisiert sein sollten, 
um zumindest dem „Anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Praxis“ oder dem höheren 
„Stand der Technik“ zu genügen [15].

Nachhaltigkeit ist Pflicht und lohnt 
sich

Aufgrund der bestehenden Rechtslage hat der 
„Ordentliche Kaufmann“ bereits jetzt die Pflicht, 
sich angemessen um Analyse, Bewertung und 
Ableitung von Steuerungsmaßnahmen bzgl. der 
disruptiven Entwicklungen bei Digitalisierung 
und GRC zu kümmern, um das oberste Ziel der 
Organisation, seiner Leitung sowie der meisten 
seiner Stakeholder (interessierten Gruppen) zu 
erreichen: Nachhaltige Unternehmenssicherung 
und Unternehmenswertsteigerung!

Nachhaltige und wert(e)-orientierte Investments 
sind auf dem Finanzmarkt gefragter denn 
je. Einige Investoren finanzieren nur noch 
Unternehmen, die angemessene wirtschaftliche 
Kennzahlen nachweisen und umfassende 
Kriterien im sozialen und ökologischen 
Bereich erfüllen [16]. Nach der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008 war die Wertentwicklung 
von Unternehmen, die stark auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet waren, im Schnitt um 15 % (!) 
besser als bei der jeweiligen Branche insgesamt. 
Anleger vertrauten in diesem Fall (zu Recht) 
auf bessere Krisenbewältigungsfähigkeiten und 
nachhaltigen Erfolg [17].

Eine entsprechende Resilienz 
(Widerstandsfähigkeit) könnte gerade in Zeiten 
von sich abschwächender Konjunktur und 
Technologiewechsel (z.B. Elektroautos statt 
Benzin-/Diesel-Fahrzeuge, 3D-Druck statt 
klassischer Herstellung, etc.) überlebenswichtig 
sein. Resilienz bedeutet in vorliegendem 
Kontext, dass Organisationen / Unternehmen 
bei Problemsituationen (Konjunkturabschwung, 
geänderte Anforderungen und Rahmen-
bedingungen (z. B. aufgrund der Megatrends)) 
widerstandsfähig sein sollten, also ohne große 
Einbußen weiter existieren können.

Antifragilität [18] wäre noch besser und heißt, 
durch „Anstrengungen beim Meistern großer 
Herausforderung“ sogar noch stärker als bisher 
zu werden.

Nachhaltiges Verlassen alter Muster

Dies leuchtet eigentlich ein, sowohl im privaten 
wie auch im beruflichen Bereich. Dennoch ist 
es oft sehr schwer, seine „Komfortzone“ und 
eingefahrene Muster („das haben wir bisher 
immer so gemacht und es ist immer alles gut 
gegangen…“) zu verlassen. Das mag wohl an 
der – von Richard Thaler nachgewiesenen – 
in uns allen angelegten Unvernunft liegen, der 
wohl nur mit ständigen Stupsern / Motivatoren 
(„nudges“) beizukommen ist [19].

In Zeiten von disruptiven Veränderungen 
sollte sich jedoch kein Unternehmen mehr 
leisten, „business as usual“ zu betreiben, ohne 
zuvor seine Organisation, das Umfeld und die 
Anforderungen der interested parties in Bezug 
auch auf die Megatrends mittels angemessener 
Risikomanagement-Methoden analysiert, 
bewertet und erforderlichenfalls Maßnahmen 
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abgeleitet zu haben. „Business as usual“, nur, 
weil bisher alles gut gegangen ist, wird auch 
von der Rechtsprechung nicht (!) toleriert: „Es 
entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der 
Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit 
gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in 
vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand 
ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr 
besteht, sondern stellt für die Betroffenen 
einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit 
gerechnet werden muss“ [20].

Nachhaltige (ökonomische) 
Werttreiber

Im Rahmen vielfältiger Berechnungsmethoden 
zum Thema „Unternehmenswert“ werden 
„Wertsteigerungshebel“ [21] oder „Werttreiber“ 
[22] als den Unternehmenswert beeinflussende 
Faktoren genannt [23].

Nach Ansicht des Verfassers sind es gerade 
die oft wenig beachteten immateriellen 
Vermögenswerte [23], die Unternehmenswert 
(Bilanz / risikoadjustiertes Eigenkapital) und 
die Erzielung von Wertbeiträgen (GuV) im 
Falle der Existenz positiv und bei Fehlen oder 
schwacher Ausprägung negativ beeinflussen 
[7, 24, 25]. Die Messbarkeit der immateriellen 
Vermögenswerte ist die Voraussetzung für deren 
Steuerung und Überwachung („if you can’t 
measure it, you can’t manage it“). Derzeit erstellt 
der Normenausschuss NA 159 diverse DIN/
ISO-Personalmanagement-Standards. Darunter 
auch die ISO 30414:2018 Human Capital 
Metrics-Reporting (Personal-Kennzahlen) [26]. 
Zur Bewertung des „Human Capital“ gibt es 
auch die sog. „Saarbrücker-Formel“.

Je stärker die Werttreiber auf der Aktivseite und 
je geringer die Wertvernichter (Risikokapital 
erfordernde Gefahren) auf der Passivseite, 
desto größer ist das – für Risiken verfügbare – 
Eigenkapital, damit die Risikotragfähigkeit.

Handlungsbedarf bei vielen 
Organisationen und Einschränkung 

der Entscheidungsspielräume
Je nachdem, wie die „klassischen Anforder-
ungen“ vom jeweiligen „Anforderungssteller“ 
(Ratingagentur, Wirtschaftsprüfer, etc.) und 
der antwortenden Organisation im Detail 
interpretiert werden, können diese durchaus 

auch Fragen bzgl. Steuerungsmaßnahmen zu 
aktuellen Herausforderungen und Megatrends 
implizieren. Festzustellen ist diesbezüglich 
jedoch derzeit noch ein Nachhol- bzw. 
dringender Handlungsbedarf bei vielen 
Organisationen / Unternehmen. Zugleich 
schließt sich daran die Frage der Konsequenzen 
für verantwortliche Organe (Geschäftsleitung 
und Aufsichtsgremien) bei Schädigung der 
Kapitalgeber / Shareholder durch „business as 
usual“ bei nicht angepasster Strategie an.

Einher mit den z.T. disruptiven 
Umfeldveränderungen geht eine nicht nur 
subjektiv wahrgenommene, sondern objektiv 
messbare, [27] erhebliche Verschärfung 
von Haftungs- und Sanktionsgefahren für 
Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte und 
sogar Gesellschafter [28-30] mit dem Vorwurf, 
pflichtwidrig gehandelt zu haben [31]. 

Dabei sind nicht nur Manager von 
Großkonzernen, sondern erst recht auch 
von Mittelstandsunternehmen erheblich 
verunsichert: 

Während sie sich bei Fragen zum Produkt nebst 
Innovation und technischer Anforderungen 
sowie in der Kommunikation zu Kunden und 
Lieferanten „wohl und sattelfest in heimischen 
Gefilden“ wähnen, fehlt ihnen häufig bzgl. 
rechtssicherer Organisation und bei Fragen 
zu Anforderungen der Behörden, Gerichte 
und Gesetzgeber bzgl. Governance, Risk und 
Compliance (GRC) die Klarheit, wie sie „das 
Richtige richtig“ machen können [32]. Die 
Managerhaftung stellt dabei „ein wichtiges 
Steuerungselement guter Corporal Governance 
mit dem Ziel, eine sorgfältige, getreue und 
wertorientierte Unternehmensführung zu 
erreichen“, dar. [33]. 

Dabei spielt die straf- und zivilrechtliche 
Haftung für Organe und sonstige  Beteiligte 
bei Missmanagement bzw. Verletzung der 
 Grundsätze ordnungsgemäßer Unternehmens-
führung (GoU) und -überwachung (GoÜ) (Gov-
ernance) eine wichtige Rolle [29, 30, 34, 35]. 
Unternehmerische Entscheidungen müssen 
jedoch keinesfalls auch aus ex post-Sicht stets 
optimal sein. 

Es ist korrekterweise vielmehr zu differenzieren: 

In Bereichen, wo es keine Ermessensspielräume 
gibt, genügt bei Pflichtverstößen Fahrlässigkeit 
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(§ 43 GmbHG). Hier spricht die Rechtsprechung 
je nach Schwere der Pflichtverletzung im 
Bereich der Organisation von „grober 
Organisationspflichtverletzung“ [36] und 
kehrt damit die Beweislast sogar bzgl. der 
Ursächlichkeit zwischen Pflichtverletzung und 
Schaden zu Lasten des Pflichtverletzers um.

Ist der Anwendungsbereich der Business 
Judgment Rule (§ 93 Abs. 1 Satz 2 
AktG) aufgrund des Vorliegens von 
Ermessensspielräumen eröffnet, findet bei der 
Frage, ob der Entscheider diese Regel bei 
seiner ex ante-Bewertung erfüllt hat und damit 
den Tatbestand der Pflichtverletzung selbst 
bei negativen (finanziellen) Auswirkungen 
entfallen lässt, die Einschränkung durch die 
Rechtsprechung des BGH statt: Der Entscheider 
muss „die Bereitschaft, unternehmerische 
Risiken einzugehen, in unverantwortlicher Weise 
überspannt haben“ bzw. muss ein „schlechthin 
unvertretbares Vorstandshandeln“ vorliegen, 
„sich der Leitungsfehler Außenstehenden 
förmlich aufdrängen“, damit eine 
Pflichtverletzung zu bejahen ist. Erst dann durfte 
der Entscheider nicht mehr „vernünftigerweise 
annehmen“, korrekt entschieden zu haben.

Beispiel: „Lagebericht: Unzureichendes Risiko-
management als Hauptursache für Insolvenz“:

In dem von einer renommierten Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft unterzeichnetem Lage-
bericht für eine vom Verfasser verwaltete 
Insolvenz heißt es: „Darstellung der Lage: 
[…] Ein Hauptgrund [für die Insolvenz] ist 
im fehlenden Risikomanagement zu sehen, was 
zu einer unkontrollierten Häufung zahlreicher 
und für die Unternehmensgröße in Summe 
zu vielen Unternehmensrisiken führte.“ 
[37] Durch ein funktionierendes Risiko-
Managementsystem wäre hier großer Schaden 
vermieden worden: Ca. 73 Millionen Euro 
seitens der Gläubiger der Gruppe angemeldete 
Forderungen, ca. 50 Millionen davon wurden 
durch den Insolvenzverwalter festgestellt. 
Über Unternehmensfortführung, übertragende 
Sanierung, Absonderungen, Verwertung 
etc. konnten bisher an die Gläubiger ca. 17 
Millionen Euro zurückfließen. Der Rest bleibt 
wohl unwiederbringlich verloren.

Falls fehlendes Risiko- und 
Compliancemanagement ursächlich für 
Schäden ist (vgl. den Beispielsfall), kommt 
es darauf an, ob die Implementierung 

und Wirksamkeit Pflicht ist oder im 
Entscheidungsermessen des Managers liegt: Da 
mittlerweile eine Pflicht zur Einrichtung eines 
(Compliance-) Risiko-Managementsystems 
der herrschenden Meinung entspricht (wie 
es in der „Neubürger“-Entscheidung des 
Landgerichts München bestätigt wurde), 
genügt Fahrlässigkeit für eine Haftung nach §§ 
43 GmbHG, 93, 116 AktG.

Die Frage, ob in dem sehr prominenten 
Fall, in dem aufgrund des Erwerbs eines 
mit Haftungsprozessen in den USA 
belasteten Unternehmens durch ein gesundes 
Unternehmen und einer daraus resultierenden 
potenziellen enormen Schädigung des 
Erwerberunternehmens die dargestellten Regeln 
beachtet wurden, wird noch viele Juristen und 
Manager beschäftigen [38].

Nach oben dargelegten Grundsätzen kann 
ein Sachverständiger / Gutachter je nach 
Schwerpunkt oder Vorwürfen im konkreten 
Fall und bzgl. des Schadenseintritts vom 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden 
bis hin zum Insolvenzschaden [8] einzelne 
oder sämtliche Themengebiete der Führungs 
, Kern- und Unterstützungsprozessebenen 
hinsichtlich des Abweichens des tatsächlichen 
Managementverhaltens (Ist-Zustand) vom 
„Anerkannten Stand von Wissenschaft 
und Praxis“ bzw. den „Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Unternehmensführung und 
-überwachung (GoU / GoÜ / Governance)“ 
(Soll-Zustand) beleuchten.

Insbesondere seit Vorsitzender Richter des 1. 
Strafsenats des BGH Raum 2017 statuierte [39], 
„Die permanent zu aktualisierende Risikoanalyse 
setzt voraus, dass Vorkehrungen getroffen sind, 
die es erlauben, den Markt ständig im Blick auf 
mögliche Gefahrensituationen zu beobachten“, 
verbessert eine Organisation bei einem Streitfall 
(vor Gericht) ihre Chancen deutlich, wenn sie 
diese Anforderungen angemessen erfüllt.

Die Pflicht zum Handeln bei 
Governance-Strukturen und 

Digitalisierung
Die Implementierung wirksamer, angemessener 
GRC-Governance-Strukturen ist überwiegend 
keine Frage unternehmerischen Ermessens und 
somit dem Anwendungsbereich der Business 
Judgment Rule [40] entzogen:

Fit gegen Krisen im Zeitalter der Digitalisierung:
Der „Ordentliche Kaufmann 4.0“ und (ökonomische) Nachhaltigkeit
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Zwischenfazit: Da die Implementierung 
angemessener Governance-Strukturen mit 
Risiko- und Compliance-Managementsystem 
zwingend und sinnvoll ist (Landgericht 
München, §§ 43 GmbHG, 93, 116 AktG, 347 
HGB, etc.), empfiehlt sich die Implementierung 
eines Integrierten GRC-Managementsystems.

Bzgl. des Handlungsbedarfes im Hinblick auf 
„Digitalisierung“ ist zu differenzieren: 

Ein „Ordentlicher Kaufmann“ bzw. 
„gewissenhafter Unternehmer / Geschäftsführer / 
Vorstand / Aufsichtsrat“ wird entsprechend dem 
mittlerweile wohl „Anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Praxis“ (herrschende Meinung 
der Wissenschaft und Praxis) bei der Frage, 
„ob“ er sich dem Megatrend „Digitalisierung“ 
anschließen muss (u.U. abhängig vom 
konkreten Geschäftsmodell), nicht mehr von 
Ermessensspielräumen ausgehen dürfen.

Bei der Frage, „wie“ er die Digitalisierung in 
seinem Unternehmen umzusetzen hat, gibt 
ihm letztlich der unbestimmte Rechtsbegriff 
der „Angemessenheit“ („Geeignetheit zur 
Erreichung der (Digitalisierungs-) Ziele“) eine 
Linie vor.

Im Übrigen muss er diesbezüglich die Regeln 
der Business Judgment Rule beachten, nach der 
die Geschäftsführung / Vorstände / Aufsichtsräte 
bei Entscheidungen mit Ermessensspielraum 
angemessene (laut BGH: alle verfügbaren 
und relevanten) Informationen sammeln, mit 
angemessenen (Risiko-) Bewertungsmethoden 
bewerten und im Sinne des Unternehmens 
entscheiden müssen, um bei durch 
Fehlentscheidungen verursachten Schäden nicht 
zu haften.

Viele Unternehmen / Organisationen stellen 
sich die Frage, wie Digitalisierung überhaupt 
zu definieren ist. Leider fehlen diesbezüglich 
(inter-)nationale Standards, die diesbezüglich 
Hilfestellung bieten.

Für das Beispiel „Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen“ ist bei jetzigem „Stand 
der Technik“ klar, dass die Steuerung 
von Geschäftsprozessen über Excel oder 
E-Mails nicht mehr den Anforderungen 
entspricht. Vielmehr sind bereits hier 
BPMN 2.0-Modellierung, BOT-Technik, 
Automatisierung, etc. die Messlatte:

Für eine „echte digitale Transformation“ 
ist auch notwendig, die „nicht-gelebten 
Komponenten zur Erfüllung der Anforderungen 
von Gesetzen, internen Richtlinien, Standards, 
Kunden, interested parties, etc. via gelebte 
Prozessabläufe zum Leben zu erwecken“. 
Dazu sind sie zunächst zu fragmentieren, in 
relevante Anforderungen und Maßnahmen zur 
Erfüllung der Anforderungen zu „übersetzen“ 
und die jeweiligen Abläufe den relevanten 
Prozessschritten zuzuordnen und -soweit 
möglich- zu automatisieren.

Fit, proper, sustainable, safe & 
successful: Der „Ordentliche 

Kaufmann 4.0“
Leitlinien versuchen neuerdings in bestimmten 
Branchen, die Soll-Größen für den „Ordentlichen 
Kaufmann“ zu definieren: Seit 2018 sind 
die sogenannten „Fit & Proper“-Leitlinien 
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) und der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zu beachten. 
Diese Leitlinien sind die Reaktion auf den 
erkannten Bedarf an geeigneten Leitungsorganen 
und Inhabern von Schlüsselpositionen, wie 
Geschäftsführer, Aufsichtsräte oder auch Leiter 
der Risikomanagementabteilung, Compliance-
Verantwortliche oder Leiter Interne Revision. 
Die Leitlinien stellen Anforderungen an 
fachliche Qualifikation und persönliche 
Zuverlässigkeit [41, 42]. Ziel der Leitlinien ist 
es, mithilfe festgelegter Kriterien die Leitungs- 
und Schlüsselfunktionen zu beurteilen, um 
schlussendlich solide Governance-Strukturen 
aufzubauen und so einzelnen Personen bereits 
den Eintritt in die Organisation zu verwehren 
oder sie nach einem Vorfall von weiteren 
Tätigkeiten abzuhalten [42]. Zu den Kriterien 
zählen unter anderem praktische, berufliche und 
theoretische Erfahrung, ausreichende zeitliche 
Verfügbarkeit, Ehrlichkeit, Integrität und 
Eigenständigkeit [41].

Fazit und Handlungsempfehlung

Der Ordentliche Kaufmann ist tatsächlich 
digital häufig noch nicht up to date, hat Sorge 
angesichts der Anforderungen aus Regulierung 
und „GRC“ und Respekt vor der Verantwortung 
bei Missmanagement, Ressourcenprobleme bei 
motivierten Fachkräften und häufig zu wenig 
Zeit für die wichtigen Dinge – beruflich und 
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privat. Wer im Bereich GRC- / Governance und 
Digitalisierung nicht angemessen handelt, betreibt 
Missmanagement unter Verstoß gegen zwingende 
Pflichten (im Bereich GRC) und verstößt bei 
Ermessensspielräumen (bzgl. der Thematik 
Digitalisierung) „schlechthin unvertretbar“ 
gegen den Stand der Technik: Er „überspannt 
damit die Bereitschaft, unternehmerische Risiken 
einzugehen, in unverantwortlicher Weise“, so 
dass auch die Grundsätze der „Business Judgment 
Rule“ verletzt sind.

Der Ordentliche Kaufmann sollte in Anbetracht 
der aktuellen Umfeldentwicklungen seinen 
Risiko- und Chancenkoffer gepackt haben 
und angemessene Governance-Strukturen 
aufweisen, die bei Gesellschaftern, Investoren, 
Kunden, Mitarbeitern und sonstigen „interested 
parties“ das Vertrauen erzeugen, auf ein 
nachhaltig wert(e)volles Unternehmen zu 
setzen. Der Ordentliche Kaufmann sollte 
sich und seine Mitarbeiter dabei durch ein 
digitalisiertes Integriertes Managementsystem 
mit Governance, Risk & Compliance (GRC) 
unterstützen lassen.

Erste Stimmen [43] werden laut, die eine 
Evolution oder Metamorphose des „Ordentlichen 
Kaufmanns“ als „einsamer Leuchtturm“ 
hin zu einer „Ordentlichen (Governance-) 
Organisation“ fordern: Wenn jeder Mitarbeiter 
als „Unternehmer im Unternehmen“ in seinem 
Zuständigkeitsbereich und über den Tellerrand 
hinaus (Schnittstellen!) „Ordentlicher 
Kaufmann“ und GRC-Officer zugleich ist, 
verteilen sich Last und Verantwortung, aber 
auch die Erfolge und der „Flow“ [44] auf viele 
Schultern [45].

Ein digitalisiertes Integriertes GRC-
Managementsystem vereint die Erfüllung 
der Anforderungen aus Governance, 
Regulierung und Digitalisierung im Bereich der 
Geschäftsprozesse.

Hier können auch noch enorme Wertbeiträge 
erzielt werden: Achleitner, eine Koryphäe im 
Bereich Unternehmensbewertung, bezeichnet 
„Corporate Governance als wichtigsten 
Werttreiber“: „Eine gute Corporate-
Governance-Praxis wird ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor in der Zukunft (…). Aus der 
Beteiligungspraxis hören sie, dass es Fälle gibt, 
in denen die Corporate Governance zwei Drittel 
der Wertsteigerung der Firmen beisteuert. (…)“ 
[46].

Die Schaffung entsprechender Governance- 
und Digitalisierungs-Standards sollte nicht 
an der Angst von Industrie und Wirtschaft 
vor Mehrbelastung bei der Aufgabe 
scheitern, Management und Aufsichtsorgan 
Grundregeln ordnungsgemäßen Verhaltens als 
Orientierungshilfe an die Hand zu geben: Da 
gute Standards nur Bandbreiten für Spielräume 
kreativen und innovativen Verhaltens aufzeigen 
sollen, wird nicht Regulierung und Bürokratie 
der Effekt sein, sondern Planungssicherheit für 
Folgen unternehmerischen Handelns [47].

Gute Standards im Bereich Governance und 
Digitalisierung oder dessen Teil-Disziplinen 
würden auch mit den Ideen von Industrie 
4.0 und (ökonomischer) Nachhaltigkeit gut 
harmonieren: 

Intelligente IT-Systeme könnten die 
international, horizontal und vertikal 
vereinheitlichten Architekturen für 
ordnungsgemäße Unternehmensführung und 
-überwachung abbilden und die Benutzer 
(Organe, Mitarbeiter und „interested parties“) 
bzgl. der Basisanforderungen unterstützend 
führen. Dadurch würde ein großes Maß an 
Ressourcen für Innovation / Strategien / etc. 
freigesetzt, die bisher mit der Lösung 
vermeidbarer Problemfälle vergeudet werden.
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ment NA 159-01-19 AA) zur Erarbeitung von ISO/DIN-Standards im 
Personalmanagement und seit 2017 als Mitglied der Delegation ISO TC 
309 Governance of organizations (Arbeitsausschuss Governance und 
Compliance NA 175-00-01-AA zur Erarbeitung von ISO/DIN-Stan-
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and since 2017 member of the delegation ISO TC 309 Governance of 
organizations (Working Committee on Governance and Compliance NA 
175-00-01-AA for the development of ISO/DIN standards in the areas 
of corporate management and supervision (corporate governance), 
compliance and whistle blowing). Prof. Dr. Scherer is the managing 
partner of Governance-Solutions GmbH in the field of applied research 
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